


 [image: ]        Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg nach Maßgabe der für das Landesförderprogramm „Prämienkatalog Aktionsplan Flächensparen“ geltenden Fördervorschriften

Hier: Prämie für die Rückführung der Flächeninanspruchnahme
- Entsiegelungsprämie - 

Bitte senden Sie Ihren Antrag ausschließlich per E-Mail an
Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH
Bereich Flächen sparen (LS07)
E-Mail: post23@landsiedlung.de


1. Angaben zum Antragsteller
	Name der Körperschaft
	[bookmark: Text9]     

	Gesetzliche Vertretung
(Vor- und Nachname)
	[bookmark: Text2]     

	Amtsbezeichnung
	     

	Straße u. Haus-Nr.
	[bookmark: Text3]     

	PLZ
	[bookmark: Text4]     

	Ort
	[bookmark: Text5]     

	Ansprechperson
(Vor- und Nachname)
	[bookmark: Text6]     

	Amtsbezeichnung
	[bookmark: Text27]     

	Telefon
	[bookmark: Text7]     

	E-Mail
	[bookmark: Text8]     



2. Angaben zur Bankverbindung
	IBAN
	     

	Kreditinstitut
	     

	Verwendungszweck
	     



3. Angaben zur Maßnahme
	☐	Vollentsiegelung 



	Ort der Maßnahme

	[bookmark: Text10]Straße, PLZ, Ort

	Flächennutzung vor Entsiegelung

	Wählen Sie ein Element aus.
	Flächennutzung nach Entsiegelung 

	Wählen Sie ein Element aus.
	Größe der entsiegelten Fläche (qm)

	[bookmark: Text38]Angabe qm

	Maßnahmenumfang

	☐   Vollständige Entfernung von Versiegelung und Unterbau

	☐   Beseitigung von Verdichtungen des Unterbodens

	☐   Entfernung Altlasten

	☐   Aufbringung Bodenmaterial

	Weitere Maßnahmenbeschreibung

	[bookmark: Text35]Die Maßnahme wurde fertiggestellt am      .





	Hinweis: Eine Fertigstellung liegt zum Zeitpunkt der Abnahme der Maßnahme vor.




	☐	Teilentsiegelung



	[bookmark: _Hlk196828000]Ort der Maßnahme

	Straße, PLZ, Ort

	Flächennutzung vor Entsiegelung

	Wählen Sie ein Element aus.
	Flächennutzung nach Entsiegelung 

	Wählen Sie ein Element aus.
	Größe der Gesamtfläche (qm)

	[bookmark: Text39]Angabe qm

	Größe der entsiegelten Fläche (qm) 
Hinweis: Eine Förderung kann ab einer Teilentsiegelung von mindestens 50% der Gesamtfläche erfolgen.

	[bookmark: Text15]Angabe qm

	Beschreibung des Maßnahmenumfangs

	☐   vollständige Entfernung von Versiegelung und Unterbau

	☐   Beseitigung von Verdichtungen des Unterbodens

	☐   Entfernung Altlasten

	☐   Aufbringung Bodenmaterial

	Weitere Maßnahmenbeschreibung

	[bookmark: Text36]Die Maßnahme wurde fertiggestellt am      .

	Hinweis: Eine Fertigstellung liegt zum Zeitpunkt der Abnahme der Maßnahme vor.



	☐	Teilentsiegelung durch Aufbringen wasserdurchlässiger Beläge



	Ort der Maßnahme

	Straße, PLZ, Ort

	Flächennutzung vor Entsiegelung

	Wählen Sie ein Element aus.
	Flächennutzung nach Entsiegelung 

	Wählen Sie ein Element aus.
	Größe der Gesamtfläche (qm)

	[bookmark: Text40]Angabe qm

	Größe der mit wasserdurchlässigen Belägen versehenen Fläche (qm) 
Hinweis: Eine Förderung kann ab einer Teilentsiegelung mit wasserdurchlässigen Belägen von mindestens 70% der Gesamtfläche erfolgen.

	Angabe qm

	Beschreibung des Maßnahmenumfangs 

	☐   vollständige Entfernung von Versiegelung und Unterbau

	☐   Beseitigung von Verdichtungen des Unterbodens

	☐   Entfernung Altlasten

	☐   Aufbringung Bodenmaterial + wasserdurchlässiger Beläge

	Weitere Maßnahmenbeschreibung

	[bookmark: Text37]Die Maßnahme wurde fertiggestellt am      .

	Hinweis: Eine Fertigstellung liegt zum Zeitpunkt der Abnahme der Maßnahme vor.



4.  Gesamtausgaben zur Berechnung der Prämien
Grundlage für die Prämienhöhe sind die Kosten, die im Zusammenhang mit der 
Entsiegelungsmaßnahme entstanden sind. Eine detaillierte Kostenaufstellung ist dem Antrag beizufügen. Berücksichtigt werden Gesamtkosten ab 20.000,00 €. Die Prämienhöhe ergibt sich aus Ziff. II. 1.3 des „Prämienkatalog Aktionsplan Flächensparen“.

Hinweis: Drittmittel von nicht-öffentlichen Stellen (z.B. Spenden), die Sie im Zusammenhang mit der Entsiegelungsmaßnahme erhalten haben, sind von den Gesamtausgaben abzuziehen.

	Gesamtausgaben 
	[bookmark: Text34]      €

	abzüglich nicht-öffentlicher Drittmittel
	      €

	= verbleibende Gesamtausgaben zur Festlegung der Prämie 
	      €



5. Einzureichende Unterlagen
Bei durchgeführten Voll- oder Teilentsiegelungsmaßnahmen sind folgende Unterlagen mit dem Antrag einzureichen:
· Parzellengenauer Lageplan oder vergleichbare Planungsgrundlage
· Nachweis über bestehende Eigentumsverhältnisse (z.B. Grundbuchauszug Abt. 1)
· Fotodokumentation der Fläche vor und nach der Entsiegelungsmaßnahme
· Kostenaufstellung
6. Bestätigung
Die Antragstellerin/der Antragsteller bestätigt, 
	☐	dass die in den Förderhinweisen zum Landesförderprogramm „Prämienkatalog Aktionsplan Flächensparen“ vom 14. Januar 2025 - Az.: MLW13-24-248/12/1 geregelten Anforderungen an die Entsiegelungsmaßnahme vollständig erfüllt werden.

	☐	dass keine Weitergabe der Prämien an Dritte stattfindet (Ziffer 12 VV zu § 44 LHO).

	☐	dass die hier beantragte Förderung nicht und auch nicht teilweise gleichzeitig bei anderen Förderprogrammen des Landes (z.B. KLIMOPASS), des Bundes oder der Europäischen Union eingereicht wurde oder wird und keine Mittel aus anderen Förderprogrammen des Landes, des Bundes oder der Europäischen Union für dieselbe Maßnahme in Anspruch genommen wurden.

	☐	dass bei der Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung des Zuwendungszwecks die nach dem Gemeindewirtschaftsrecht anzuwendenden Vergabevorschriften beachtet wurden.

	☐	dass die mit der Maßnahme entsiegelte Fläche für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren im entsiegelten Zustand erhalten bleibt.

	☐	dass die in diesem Antrag und in den Anlagen gemachten Angaben richtig und vollständig sind.

	☐	Uns ist bekannt, dass die Bewilligungsstelle dazu berechtigt ist, stichprobenhafte Überprüfungen der beantragten Maßnahmen durchzuführen. 





7. Einverständniserklärung
Die Antragstellerin/der Antragsteller erklärt sich damit einverstanden,
	☐	dass die Antragsunterlagen zum Zweck der ordnungsgemäßen Bearbeitung vervielfältigt, elektronisch verarbeitet sowie die enthaltenen Daten gespeichert werden. Die Bewilligungsstelle sowie die zuständige oberste Landesbehörde sind darüber hinaus befugt, die Daten statistisch auszuwerten und die Ergebnisse dieser Auswertung in anonymisierter Form zu veröffentlichen.

	☐	an einer späteren Überprüfung der beantragten Maßnahme durch die Bewilligungsstelle mitzuwirken und die hierfür benötigten Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

	☐	dass die im Rahmen der Antragstellung übermittelten Angaben (Informations- und Bildmaterial inkl. der Nutzungsrechte) von der zuständigen obersten Landesbehörde für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden dürfen.



Anlage: Informationen zur Datenverarbeitung
1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und wer ist Datenschutzbeauftragter? 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist das
Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg
Theodor-Heuss-Straße 4
70174 Stuttgart
poststelle@mlw.bwl.de
Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten 
Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg
70174 Stuttgart
datenschutz@mlw.bwl.de 
2. Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen 
Personenbezogene Daten werden zum Zwecke der Verarbeitung der Förderanträge im Rahmen des Landesförderprogramms „Prämienkatalog Aktionsplan Flächensparen“ durch das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen und das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus im Themenfeld Flächenmanagement insbesondere in Bezug zu folgender Aufgabe verarbeitet:
§§ 1 Absatz 5 Satz 3, 1a Abs. 2 BauGB i.V.m. Einzelplan 18, Kapitel 1803, Titelgruppe 80 des (jeweiligen) Staatshaushaltsplanes, soweit es um Aufgaben des Flächenmanagements geht.
Ferner erfolgt die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen und durch die Bewilligungsstelle (Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH) zum Zwecke der Antragsbearbeitung sowie der Evaluation des Förderprogramms und zur Erfüllung von Nachweispflichten gegenüber dem Rechnungshof Baden-Württemberg.
3. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG).
Die Datenverarbeitung dient der Erfüllung der in der Zuständigkeit des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen liegenden Aufgaben bzw. der Ausübung öffentlicher Gewalt, die dem Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen übertragen wurde. Dabei kann die Datenverarbeitung auch der Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung dienen. Die vorrangige Rechtsgrundlage hierfür ist § 4 LDSG i. V. m. Art. 6 Abs. 1 lit. e.
Daneben können ggf. Ihre gesonderten Einwilligungen gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a, Art. 7 DS-GVO als datenschutzrechtliche Erlaubnisvorschrift herangezogen werden.
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie zuvor darüber informieren.
Als Betroffene/r haben Sie folgende Rechte aus den Art. 15 - 21 DS-GVO:
· Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO)
· Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO)
· Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO)
· Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO)
· Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung (Art. 19 DS-GVO)
· Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO)
· Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO)
Bitte wenden Sie sich hierzu an folgende Stelle: 
Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg
Theodor-Heuss-Straße 4
70174 Stuttgart
poststelle@mlw.bwl.de
Widerrufsrecht
Sofern wir Ihre Daten auf Grundlage einer Einwilligungserklärung verarbeiten, haben Sie jederzeit das Recht, diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt von dem Widerruf unberührt. 
Der Widerruf ist zu richten an: 
Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg
Theodor-Heuss-Straße 4
70174 Stuttgart
poststelle@mlw.bwl.de 
Widerspruchsrecht
Verarbeiten wir Ihre Daten auf der Grundlage von § 4 LDSG i. V. m. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DS-GVO, können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, widersprechen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Der Widerspruch ist zu richten an: 
Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg
Theodor-Heuss-Straße 4
70173 Stuttgart
poststelle@mlw.bwl.de
Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an folgende Stellen zu wenden: 
1. Behördlicher Datenschutzbeauftragter 
Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg
Theodor-Heuss-Straße 4, 70173 Stuttgart
datenschutz@mlw.bwl.de 
2. Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 
Heilbronner Straße 35
70191 Stuttgart
Tel.: 0711/615541-0
FAX: 0711/615541-15
poststelle@lfdi.bwl.de
Informationen zum Datenschutz, insbesondere die Informationen gem. Art. 13, 14 DS-GVO, finden Sie auch unter https://mlw.baden-wuerttemberg.de/datenschutz.

4. Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 
Für die Abwicklung des Förderprogramms ist es erforderlich, folgende Daten zur Verfügung zu stellen: 
· Persönliche Identifikationsangaben der Ansprechpersonen (Vor- und Nachnamen) sowie 
· deren dienstliche Adresse, dienstliche E-Mail-Adresse, dienstliche (mobile) Telefonnummer,
· Persönliche Identifikationsangaben der gesetzlichen Vertretung (Vor- und Nachnamen), 
Soweit darüber hinaus weitere Daten freiwillig im Rahmen der Antragstellung zur Verfügung gestellt werden, werden auch diese ggf. verarbeitet, soweit dies erforderlich ist.
5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Innerhalb des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen, des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus sowie der Bewilligungsstelle erhalten nur die Personen und Stellen (Vertreter/innen der Fachabteilung etc.) Ihre personenbezogenen Daten, die diese zur Erfüllung der in den Zuständigkeitsbereich des Ministeriums und der Bewilligungsstelle fallenden Aufgaben benötigen.

Gegebenenfalls werden Ihre Daten an die zuständigen Aufsichts- und Rechnungsprüfungsbehörden zur Wahrnehmung der jeweiligen Kontrollrechte übermittelt.
6. Absicht der Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an Empfänger in einem Drittland oder an eine internationale Organisation zu übermitteln 
Nein
7. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Fördermaßnahmen erhoben werden, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. In der Regel werden die Daten nach 15 Jahren gelöscht. Außerdem werden Ihre Daten gelöscht, wenn Sie von Ihrem Widerrufs- bzw. Widerspruchsrecht Gebrauch machen. Durch ein Löschkonzept mit regelmäßigen Prüfungen der Datenbestände stellen wir die Löschung sicher.
Personenbezogene Daten von Förderanträgen, die abgelehnt werden, löschen wir, sobald die Daten für die oben genannten Zwecke und zur Verteidigung gegen mögliche Rechtsansprüche in einem Verfahren nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. In der Regel erfolgt die Löschung spätestens nach fünf Jahren.
8. Verpflichtung, Daten bereitzustellen und Folgen der Verweigerung
Grundsätzlich ist die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Sie sind nicht verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. Bei Nichtbereitstellung der Daten ist die Bearbeitung Ihrer Anfragen sowie Anträge nicht möglich.
9. Quellen, aus der die personenbezogenen Daten stammen
Wie erheben Ihre personenbezogenen Daten direkt bei Ihnen, insbesondere wenn Sie uns Formulare oder Anfragen übermitteln. 
10.  automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
Nein
	☐	Die Antragstellerin/der Antragsteller bestätigt, dass sie/er die Informationen zur Datenverarbeitung zur Kenntnis genommen hat und mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten einverstanden ist



                                                                                                    gez.
[bookmark: Text26]     				     				     
Ort, Datum			Amtsbezeichnung		Vor- und Nachname
                                                                                                    Gesetzliche Vertretung
[bookmark: _Hlk200014956]
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